
 

 

 

 

 

 

aap Implantate AG 

 

Berlin 

 

- WKN 506 660 - 

- ISIN DE0005066609 - 

 

Wir laden unsere Aktionäre zu der 

am Freitag, dem 21. Juni 2019, um 09:00 Uhr 

Goldberger Saal (1. Stock) des Ludwig Erhard Hauses,  

Fasanenstraße 85, 10623 Berlin, 

stattfindenden 

 

ordentlichen Hauptversammlung 

 

ein. 

 

Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusam-

mengefassten Lageberichts für den Einzel- und Konzernabschluss, des Berichts des Aufsichtsrats 

sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Abs.1, 315a Abs. 1 HGB für das 

Geschäftsjahr 2018 

Die vorstehend genannten Unterlagen sind von der Einberufung an über die Internetseite der Ge-

sellschaft unter https://www.aap.de/investoren/hauptversammlung zugänglich. Die Unterlagen 

liegen auch in der Hauptversammlung der Gesellschaft zur Einsichtnahme aus. Sie werden in der 

Hauptversammlung vom Vorstand und – was den Bericht des Aufsichtsrats angeht – vom Aufsichts-

ratsvorsitzenden erläutert. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesord-

nungspunkt keine Beschlussfassung vorgesehen, weil der Aufsichtsrat den Jahres- und den Kon-

zernabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. 
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2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des 

Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des 

Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

 

4. Wahl zum Aufsichtsrat 

Die Amtszeit des gerichtlich bestellten und amtierenden Aufsichtsratsmitglieds Frau Dr. med. 

Nathalie Krebs-Gerber endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 2019, so 

dass eine Neuwahl durchzuführen ist. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 

AktG i.V.m. § 10 Abs. 1 der Satzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern zusammen, die von der Haupt-

versammlung gewählt werden. Gemäß § 10 Abs. 2 der Satzung erfolgt die Wahl für die Zeit bis zur 

Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Be-

ginn der Amtszeit beschließt. Hierbei ist das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitzu-

rechnen. Dabei kann die Hauptversammlung eine kürzere Amtszeit bestimmen. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor,  

 

Frau Dr. med. Nathalie Krebs-Gerber 

wohnhaft Saanenmöser (Schweiz) 

Mitglied der Verwaltungsräte der Aktiengesellschaften nach Schweizer Recht Metalor Den-

tal Holding AG, Metanova AG sowie Z Systems AG 

 

mit Wirkung ab der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 2019 für die Zeit 

bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2021 beschließt, als Aufsichtsratsmitglied in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wäh-

len. 

 

Nach § 100 Abs. 5 AktG muss dem Aufsichtsrat der Gesellschaft mindestens ein Mitglied angehö-

ren, das über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügt. Es 

wird darauf hingewiesen, dass diese Voraussetzungen unverändert in der Person des Mitglieds des 

Aufsichtsrats Frau Jaqueline Rijsdijk erfüllt werden. 

 

Weitere Angaben und Hinweise zu Frau Dr. med. Nathalie Krebs-Gerber 

 

Persönliche Daten:  

Geburtsdatum: 13.09.1971 

Geburtsort: Bern, Schweiz  
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Ausbildung:  

 

Studium der Medizin Universität Basel 1997 

Promotion Medizin an der Universität Basel 1999 

 

Beruflicher Werdegang: 

 

The Boston Consulting Group 1998 – 2000 

Altium Capital AG 2000 – 2003 

Bayer (Schweiz) AG in verschiedenen Positionen:  

Senior Divisional Director, Business Unit Manager, Head 

of External Affairs 

2003 – 2011 

Metalor Dental Holding AG, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2017 

Z-Systems AG, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2017 

Metanova AG, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2018 

 

Frau Dr. med. Nathalie Krebs-Gerber ist mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut. 

 

Frau Dr. med. Nathalie Krebs-Gerber ist bei folgenden Gesellschaften Mitglied des Aufsichtsrats 

bzw. Mitglied in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunterneh-

men: 

 

- Metalor Dental Holding AG (Schweiz), Mitglied des Verwaltungsrats 

- Metanova AG (Schweiz), Mitglied des Verwaltungsrats 

- Z Systems AG (Schweiz), Mitglied des Verwaltungsrats 

 

Frau Dr. med. Nathalie Krebs-Gerber ist mit Herrn Jürgen W. Krebs verheiratet, der an der Gesell-

schaft mit ca. 10 % der Stimmrechte beteiligt ist. Im Übrigen bestehen nach Einschätzung des Auf-

sichtsrats keine maßgeblichen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen gemäß Ziffer 5.4.1 

des Deutschen Corporate Governance Kodex zwischen Frau Dr. med. Nathalie Krebs-Gerber und 

der aap Implantate AG, den Organen der aap Implantate AG oder einem wesentlich an der aap 

Implantate AG beteiligten Aktionär. Zudem hat sich der Aufsichtsrat bei Frau Dr. med. Nathalie 

Krebs-Gerber versichert, dass diese den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.  

 

5. Beschlussfassung über die Streichung von § 5 Abs. 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2014/I) 

sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019/I und entsprechende Satzungsän-

derungen 

Die derzeit in § 5 Abs. 4 der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats noch um bis zu EUR 3.599.496,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2014/I) endet am 12. Juni 2019 und soll gestrichen werden. 
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Es soll ein neues Genehmigtes Kapital 2019/I geschaffen werden. Vorstand und Aufsichtsrat schla-

gen daher vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

a) § 5 (Grundkapital) Absatz 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2014/I) wird gestrichen. 

 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 20. Juni 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 16.033.688,00 durch Ausgabe 

neuer Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2019/I). Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten; sie kön-

nen auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder einem oder mehreren ihnen 

gleichgestellten Institut(en) mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 

zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).  

Der Vorstand wird ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichts-

rats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2019/I 

zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken auszuschließen, insbesondere 

aa) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

bb)  bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien 

den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich un-

terschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass der rechnerisch 

auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 Abs. 1 und Abs. 2 AktG in Verbin-

dung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien entfallende Anteil am Grundka-

pital insgesamt die Grenze von 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft weder zum Zeit-

punkt des Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals 2019/I noch – wenn dieser Betrag 

geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung des Genehmigten Kapitals 2019/I überschrei-

ten darf. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des 

Grundkapitals anzurechnen, (a) der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit des Ge-

nehmigten Kapitals 2019/I aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien 

gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss eines Bezugs-

rechts veräußert werden; (b) der auf Aktien entfällt, die zur Bedienung von Bezugsrech-

ten oder in Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder -pflichten aus Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldver-

schreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen „Schuldverschrei-

bungen“) ausgegeben wurden oder unter Zugrundelegung des zum Zeitpunkt des Be-

schlusses des Vorstands über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019/I gültigen 

Wandlungspreises auszugeben sind, sofern die entsprechenden Schuldverschreibungen 

während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2018/I in entsprechender Anwendung 

des § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden; sowie (c) der auf Aktien entfällt, die 

während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2019/I auf der Grundlage anderer Kapi-
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talmaßnahmen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in direkter oder ent-

sprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wur-

den; 

cc)  soweit dies erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen, 

die von der Gesellschaft oder durch deren nachgeordneten Konzernunternehmen ausge-

geben werden, bei Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder der Erfüllung ei-

ner Wandlungs- bzw. Optionspflicht neue Aktien der Gesellschaft gewähren zu können 

sowie, soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Schuldverschreibungen, die von der 

Gesellschaft oder deren nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben werden, ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 

der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- bzw. Options-

pflichten als Aktionäre zustünde; 

dd)  im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere im Rahmen von Unter-

nehmenszusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, 

Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen 

oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderun-

gen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften; und 

ee)  zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der Gesellschaft (auch 

teilweise und/oder wahlweise) gegen Einlage von Dividendenansprüchen der Aktionäre 

ausgegeben werden (Scrip Dividend).  

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 

Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen; dies umfasst auch die Festle-

gung der Gewinnanteilsberechtigung der neuen Aktien, welche abweichend von § 60 Abs. 2 

AktG auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr festgelegt werden kann. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019/I oder Ab-

lauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019/I die Fassung der Satzung 

entsprechend anzupassen. 

c) § 5 (Grundkapital) Absatz 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20. Juni 2024 das 

Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 16.033.688,00 

gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I) und dabei, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats, die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Die neuen Ak-

tien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten; sie können auch von einem 

oder mehreren Kreditinstitut(en) oder einem oder mehreren ihnen gleichgestellten Insti-

tut(en) mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 
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(mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des Geneh-

migten Kapitals 2019/I zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken auszuschließen, insbesondere 

a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

b) bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien 

den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich un-

terschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass der rechnerisch 

auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 Abs. 1 und Abs. 2 AktG in Verbin-

dung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien entfallende Anteil am Grundka-

pital insgesamt die Grenze von 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft weder zum Zeit-

punkt des Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals 2019/I noch – wenn dieser Betrag 

geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung des Genehmigten Kapitals 2019/I überschrei-

ten darf. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des 

Grundkapitals anzurechnen, (a) der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit des Ge-

nehmigten Kapitals 2019/I aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien 

gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss eines Bezugs-

rechts veräußert werden; (b) der auf Aktien entfällt, die zur Bedienung von Bezugsrech-

ten oder in Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder -pflichten aus Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldver-

schreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen „Schuldverschrei-

bungen“) ausgegeben wurden oder unter Zugrundelegung des zum Zeitpunkt des Be-

schlusses des Vorstands über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019/I gültigen 

Wandlungspreises auszugeben sind, sofern die entsprechenden Schuldverschreibungen 

während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2019/I in entsprechender Anwendung 

des § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden; sowie (c) der auf Aktien entfällt, die 

während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2019/I auf der Grundlage anderer Kapi-

talmaßnahmen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in direkter oder ent-

sprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wur-

den; 

c) soweit dies erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen, 

die von der Gesellschaft oder durch deren nachgeordneten Konzernunternehmen ausge-

geben werden, bei Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder der Erfüllung ei-

ner Wandlungs- bzw. Optionspflicht neue Aktien der Gesellschaft gewähren zu können 

sowie, soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Schuldverschreibungen, die von der 

Gesellschaft oder deren nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben werden, ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 

der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- bzw. Options-

pflichten als Aktionäre zustünde; 
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d) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere im Rahmen von Unter-

nehmenszusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, 

Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen 

oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderun-

gen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften; und 

e) zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der Gesellschaft (auch 

teilweise und/oder wahlweise) gegen Einlage von Dividendenansprüchen der Aktionäre 

ausgegeben werden (Scrip Dividend). 

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durch-

führung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen; dies umfasst auch die Festlegung der 

Gewinnanteilsberechtigung der neuen Aktien, welche abweichend von § 60 Abs. 2 AktG auch 

für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr festgelegt werden kann.“ 

Der Vorstand hat zu den Gründen des Bezugsrechtsausschlusses gemäß §§ 203 Abs. 2 S. 2, 186 

Abs. 4 S. 2 AktG einen Bericht erstattet, der im Bundesanzeiger bekannt gemacht und zusam-

men mit den übrigen Unterlagen zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesell-

schaft zugänglich ist. 

6. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldver-

schreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldver-

schreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des 

Bezugsrechts, über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2019/I sowie über die entspre-

chende Änderung des § 5 der Satzung 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibun-

gen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser In-

strumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts 

aa) Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum, Aktienzahl 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20. Juni 2024 

einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder Namen lautende Wandelschuldverschrei-

bungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldver-

schreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam 

„Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 mit oder 

ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben und den Gläubigern bzw. Inhabern von Schuldver-

schreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft mit einem an-

teiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu EUR 14.754.688,00 nach näherer Maßgabe 
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der jeweiligen Options- bzw. Wandelanleihebedingungen bzw. Genussrechtsbedingun-

gen oder Gewinnschuldverschreibungsbedingungen (im Folgenden jeweils „Bedingun-

gen“) zu gewähren. Die jeweiligen Bedingungen können auch Pflichtwandlungen zum 

Ende der Laufzeit oder zu anderen Zeiten vorsehen, einschließlich der Verpflichtung zur 

Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts. Die Ausgabe von Schuldverschreibungen 

kann auch gegen Erbringung einer Sacheinlage erfolgen. 

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den ent-

sprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes bege-

ben werden. Die Schuldverschreibungen können auch durch nachgeordnete Konzernun-

ternehmen der Gesellschaft begeben werden; in diesem Fall wird der Vorstand ermäch-

tigt, für das emittierende nachgeordnete Konzernunternehmen der Gesellschaft die Ga-

rantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Gläubigern solcher Schuld-

verschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft zu gewäh-

ren. Bei Emission der Schuldverschreibungen können bzw. werden diese im Regelfall in 

jeweils unter sich gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen eingeteilt. 

bb) Bezugsrechtsgewährung, Bezugsrechtsausschluss 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen einzu-

räumen. Die Schuldverschreibungen können auch von einem oder mehreren Kreditinsti-

tut(en) mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären mittelbar im 

Sinne von § 186 Abs. 5 AktG zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). Der 

Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschrei-

bungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken auszu-

schließen, insbesondere 

(1) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

(2) soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Schuldverschreibungen, die von der 

Gesellschaft oder durch deren nachgeordneten Konzernunternehmen bereits 

ausgegeben wurden oder noch werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu ge-

währen, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. 

nach Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionär zustünde; 

(3) sofern die Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 

Wandlungs- oder Optionspflichten gegen Barleistung ausgegeben werden und 

der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden er-

mittelten theoretischen Wert der Teilschuldverschreibungen nicht wesentlich im 

Sinne des § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Diese 

Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur für Schuldverschrei-

bungen mit Rechten auf Aktien, auf die ein anteiliger Betrag des Grundkapitals 

von insgesamt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals entfällt, und zwar weder 
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im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Er-

mächtigung. Auf diese Begrenzung ist die Veräußerung eigener Aktien anzurech-

nen, sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 in Verbindung mit § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien 

anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem 

Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts nach § 203 Abs. 2 Satz 1 AktG in Ver-

bindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden; 

(4) soweit die Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen ausgegeben werden, so-

fern der Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zu dem nach 

vorstehendem lit. [a)bb)(3)] zu ermittelnden Marktwert der Schuldverschreibun-

gen steht. 

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungs- oder Opti-

onsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben werden, wird der Vor-

stand zudem ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichts-

rats insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldverschrei-

bungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. keine Mitgliedschaftsrechte in der Ge-

sellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und die Höhe der 

Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns o-

der der Dividende berechnet wird. Außerdem müssen in diesem Fall die Verzinsung und 

der Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeit-

punkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen für eine vergleichbare Mittelaufnahme 

entsprechen. 

cc) Wandlungs- und Optionsrechte 

Im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht können die Gläubi-

ger ihre Schuldverschreibungen nach Maßgabe der Bedingungen in Aktien der Gesell-

schaft wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags 

einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie 

der Gesellschaft. Das Wandlungsverhältnis kann sich auch durch Division des unter dem 

Nennbetrag liegenden Ausgabepreises einer Teilschuldverschreibung durch den festge-

setzten Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft ergeben. Das Wandlungsverhält-

nis kann auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu 

leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spit-

zen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Die Bedingungen können 

auch ein variables Wandlungsverhältnis vorsehen. Der anteilige Betrag am Grundkapital 

der je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der einzel-

nen Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. 
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Im Fall der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teilschuldver-

schreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer 

Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Bedingungen zum Bezug von Aktien der Ge-

sellschaft berechtigen. Die Bedingungen können vorsehen, dass der Optionspreis ganz 

oder teilweise auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen erbracht werden 

kann. Das Bezugsverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer Teilschuld-

verschreibung durch den festgesetzten Optionspreis für eine Aktie der Gesellschaft. Das 

Bezugsverhältnis kann sich auch durch Division des unter dem Nennbetrag liegenden 

Ausgabepreises einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Bezugspreis für 

eine Aktie der Gesellschaft ergeben. Das Bezugsverhältnis kann auf eine ganze Zahl auf- 

oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt wer-

den. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in 

Geld ausgeglichen werden. Die Bedingungen können auch ein variables Bezugsverhältnis 

vorsehen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung zu bezie-

henden Aktien darf den Nennbetrag der einzelnen Teilschuldverschreibung nicht über-

steigen. 

dd) Wandlungs- und Optionspflichten 

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch eine Wandlungs- oder Opti-

onspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt (jeweils auch „Endfäl-

ligkeit“) begründen oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit den Inha-

bern von Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen 

Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren. In diesen Fällen kann der Wandlungs- 

oder Optionspreis für eine Aktie dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie 

der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der 

Frankfurter Wertpapierbörse während der zehn (10) aufeinanderfolgenden Börsenhan-

delstage vor oder nach dem Tag der Endfälligkeit entsprechen, auch wenn dieser unter-

halb des unter nachstehendem lit. [a)ee)] genannten Mindestpreises liegt. 

Der anteilige Betrag des Grundkapitals der bei Endfälligkeit je Teilschuldverschreibung 

auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der einzelnen Teilschuldverschreibung nicht 

übersteigen. § 9 Abs. 1 in Verbindung mit § 199 Abs. 2 AktG sind zu beachten. 

ee) Wandlungs- bzw. Optionspreis 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder Optionspreis für eine Aktie muss – mit Aus-

nahme der Fälle, in denen eine Options- oder Wandlungspflicht vorgesehen ist – entwe-

der mindestens 80 % des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesell-

schaft im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an den zehn (10) 

Börsenhandelstagen in Frankfurt am Main vor dem Tag der endgültigen Entscheidung 

des Vorstands über die Platzierung von Schuldverschreibungen bzw. über die Annahme 
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oder Zuteilung durch die Gesellschaft im Rahmen einer Platzierung von Schuldverschrei-

bungen betragen oder – für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 

80 % des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft im Xetra-

Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) während (i) der Tage, an denen 

die Bezugsrechte an der Wertpapierbörse Frankfurt gehandelt werden, mit Ausnahme 

der beiden letzten Börsenhandelstage des Bezugsrechtshandels, oder (ii) der Tage ab Be-

ginn der Bezugsfrist bis zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Bezugspreises ent-

sprechen. §§ 9 Abs. 1 und 199 AktG bleiben unberührt. 

Bei mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ver-

bundenen Schuldverschreibungen kann der Wandlungs- oder Optionspreis unbeschadet 

des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestim-

mung der Bedingungen dann ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft während der 

Wandlungs- oder Optionsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre 

das Grundkapital erhöht oder wenn die Gesellschaft weitere Schuldverschreibungen be-

gibt bzw. sonstige Optionsrechte gewährt oder garantiert und den Inhabern von Schuld-

verschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Options-

pflichten kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung 

der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. der Erfüllung von Wandlungs- bzw. Options-

pflichten zustünde. Die Ermäßigung des Options- oder Wandlungspreises kann auch nach 

Maßgabe der näheren Bestimmungen der Schuldverschreibungen durch eine Barzahlung 

bei Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. bei Erfüllung von Wandlungs- 

bzw. Optionspflichten erfüllt werden. Die Bedingungen können auch für andere Maßnah-

men, die zu einer Verwässerung des Werts der Wandlungs- oder Optionsrechte führen 

können (z. B. auch bei Zahlung einer Dividende), eine wertwahrende Anpassung des 

Wandlungs- oder Optionspreises vorsehen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft für den 

Fall einer vorzeitigen Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts die Zahlung einer 

angemessenen Entschädigung gewähren. In jedem Fall darf der anteilige Betrag am 

Grundkapital der je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien den Nennbetrag der 

jeweiligen Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. 

ff) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten 

Die Bedingungen können jeweils festlegen, dass im Fall der Wandlung oder Optionsaus-

übung bzw. bei Erfüllung der Options- und Wandlungspflichten auch eigene Aktien, Ak-

tien aus genehmigtem Kapital der Gesellschaft oder andere Leistungen gewährt werden 

können. Ferner kann vorgesehen werden, dass die Gesellschaft im Fall der Wandlung o-

der Optionsausübung bzw. bei Erfüllung der Options- und Wandlungspflichten den Inha-

bern der Schuldverschreibungen nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Ge-

genwert in Geld zahlt oder börsennotierte Aktien einer anderen Gesellschaft gewährt. 

Die Bedingungen können andererseits auch das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Fäl-

ligkeit der Schuldverschreibungen den Inhabern der Schuldverschreibungen ganz oder 
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teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft oder bör-

sennotierte Aktien einer anderen Gesellschaft zu gewähren. 

In den Bedingungen der Schuldverschreibungen kann außerdem vorgesehen werden, 

dass die Zahl der bei Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung 

der Wandlungs- oder Optionspflichten zu beziehenden Aktien variabel ist und/oder der 

Wandlungs- oder Optionspreis innerhalb einer vom Vorstand festzulegenden Bandbreite 

in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses oder als Folge von Verwässerungs-

schutzbestimmungen während der Laufzeit verändert werden kann. 

gg) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Anleihebedingungen 

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung 

der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stücke-

lung, Wandlungs- oder Optionspreis und den Wandlungs- oder Optionszeitraum festzu-

setzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die Schuldverschreibungen begeben-

den nachgeordneten Konzernunternehmen festzulegen. 

b) Bedingtes Kapital 2019/I 

Das Grundkapital wird um bis zu EUR 14.754.688,00 durch Ausgabe von bis zu 14.754.688 

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Ka-

pital 2019/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung 

von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. bei der Erfüllung von Wandlungs- oder Options-

pflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuld-

verschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinatio-

nen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam: „Schuldverschreibungen“), die aufgrund 

des vorstehenden Ermächtigungsbeschlusses ausgegeben worden sind. 

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der vorstehenden Ermächtigung 

jeweils festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die von 

der Gesellschaft oder einem ihr nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund des vorste-

henden Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 21. Juni 2019 bis zum 20. Juni 

2024 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Ge-

brauch machen bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen 

erfüllen oder soweit die Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der 

Gesellschaft gewährt und soweit die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder 

Optionspflichten nicht durch eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch 

andere Leistungen bedient werden. 

Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, und 

für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der Vor-

stand, sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen 
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Aktien vom Beginn des Geschäftsjahrs an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- 

oder Optionsrechten, der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten oder der Gewäh-

rung anstelle des fälligen Geldbetrags noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die 

Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. 

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Ka-

pitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung der Gesellschaft 

entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des Bedingten Kapitals 2019/I und nach Ablauf 

sämtlicher Options- und Wandlungsfristen zu ändern. 

c) Änderung von § 5 Abs. 11 der Satzung 

Der Absatz 11 des § 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„(11) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 14.754.688,00 durch Ausgabe von bis zu 14.754.688 

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Ka-

pital 2019/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung 

von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. bei der Erfüllung von Wandlungs- oder Options-

pflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuld-

verschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinatio-

nen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam: „Schuldverschreibungen“), die aufgrund 

des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 21. Juni 2019 ausgegeben wor-

den sind. 

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses 

der Hauptversammlung vom 21. Juni 2019 jeweils festzulegenden Wandlungs- oder Options-

preis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. 

Gläubiger von Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einem ihr nachgeordne-

ten Konzernunternehmen aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 

vom 21. Juni 2019 bis zum 20. Juni 2024 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Wand-

lungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten aus 

solchen Schuldverschreibungen erfüllen oder soweit die Gesellschaft anstelle der Zahlung des 

fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft gewährt und soweit die Wandlungs- oder Opti-

onsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten nicht durch eigene Aktien, durch Aktien aus 

genehmigtem Kapital oder durch andere Leistungen bedient werden. 

Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, und 

für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der Vor-

stand, sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen 

Aktien vom Beginn des Geschäftsjahrs an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- 

oder Optionsrechten, der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten oder der Gewäh-

rung anstelle des fälligen Geldbetrags noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die 

Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. 
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Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapi-

talerhöhung festzusetzen.“ 

d) Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister 

Der Vorstand und der Aufsichtsratsvorsitzende werden ermächtigt, das Bedingte Kapital 

2019/I unabhängig von den übrigen Beschlüssen der Hauptversammlung zur Eintragung in das 

Handelsregister anzumelden. 

Der Vorstand hat zu den Gründen des Bezugsrechtsausschlusses gemäß §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 4 

S. 2 AktG einen Bericht erstattet, der im Bundesanzeiger bekannt gemacht und zusammen mit den 

übrigen Unterlagen zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich ist. 

7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die  

 

Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 
Hamburg, 

 

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt zudem vor, die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Prüfer für eine etwaige Durchsicht des Abschlusses 

und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 sowie von sonstigen 

unterjährigen (verkürzten) Abschlüssen und Zwischenlageberichten für das Geschäftsjahr 2019 so-

wie des unterjährigen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts für das erste Quartal 2020 

zu wählen, wenn und soweit diese einer derartigen Durchsicht unterzogen werden. 

 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 19 der Satzung 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachwei-

sen. Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 

Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter einer der nachfolgend 

genannten Adressen: 

 

aap Implantate AG 

c/o DZ BANK AG 

vertreten durch dwpbank 

– WASHV – 

Landsberger Str. 187 

80687 München 

Fax: +49 (0) 69/5099 1110 
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E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de 

 

bis spätestens zum Ablauf (24:00 Uhr) des 14. Juni 2019 zugehen. Die Berechtigung zur Teilnahme und zur 

Ausübung des Stimmrechts kann durch einen in Textform erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes durch das 

depotführende Institut nachgewiesen werden. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn 

(00:00 Uhr) des 31. Mai 2019 (Nachweisstichtag) beziehen. 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimm-

rechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme 

und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs 

zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbe-

sitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem 

Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz 

des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstich-

tag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. 

Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nach-

weisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimm-

berechtigt. 

 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskar-

ten übersandt, auf denen die Zahl der dem Inhaber zustehenden Stimmen verzeichnet ist. Um den recht-

zeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung 

des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die zentrale Abwicklungsstelle Sorge zu tragen. 

 

Stimmrechtsvertretung 

 

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht 

durch Bevollmächtigte, z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten (auch 

einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter) ausüben lassen. Auch 

in diesem Fall bedarf es einer fristgerechten Anmeldung und des ordnungsgemäßen Nachweises des An-

teilsbesitzes gemäß den vorstehenden Bestimmungen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, 

so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen weiteren Personen zurückweisen. 

 

Vollmachten, soweit sie nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 

AktG gleichgestellten Person oder Institution erteilt werden, können in Textform (§ 126b BGB) durch Erklä-

rung gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erteilt werden. 

 

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 

AktG gleichgestellten Person oder Institution können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebe-

ten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicher-

weise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. 
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Ein Vollmachtsformular, das bei der Stimmabgabe durch Vertreter verwendet werden kann, erhalten die 

Aktionäre direkt zusammen mit der Eintrittskarte. Eine Verpflichtung zur Verwendung des von der Gesell-

schaft angebotenen Vollmachtsformulars besteht nicht. 

 

Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft und ihren Widerruf sowie die Über-

mittlung des Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten und den Widerruf einer solchen Be-

vollmächtigung stehen nachfolgend genannte Kontaktdaten, insbesondere auch für die elektronische Über-

mittlung, zur Verfügung: 

 

aap Implantate AG 

Investor Relations 

Lorenzweg 5 

D-12099 Berlin 

Telefax: +49 30 75 01 92 90 

E-Mail: f.franke@aap.de 

 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als besonderen Service an, von der Gesellschaft benannte wei-

sungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Ertei-

lung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft be-

dürfen der Textform (§ 126b BGB). Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter für die Aus-

übung des Stimmrechts bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen zu jedem Tages-

ordnungspunkt erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. 

Ohne Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können diese von der Voll-

macht keinen Gebrauch machen. Wenn zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine eindeutige Weisung er-

teilt wird, muss sich der Stimmrechtsvertreter bei diesen Punkten der Stimme enthalten. Die notwendigen 

Unterlagen und Informationen sowie ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten die Ak-

tionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft an-

gebotenen Formulare zur Bevollmächtigung und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter besteht 

nicht. 

 

Vor der Hauptversammlung erteilte Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesell-

schaft müssen bis zum 20. Juni 2019, 16:00 Uhr, bei der Gesellschaft eingegangen sein, andernfalls können 

sie nicht berücksichtigt werden. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, während der Hauptversammlung 

bis zum Beginn der Abstimmungen Vollmachten und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

zu erteilen oder erteilte Weisungen zu ändern. 

 

 

Rechte der Aktionäre 

 

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteili-

gen Betrag von 500.000 Euro des Grundkapitals erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 
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Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung o-

der eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der aap Implantate AG 

zu richten und muss der Gesellschaft spätestens am 21. Mai 2019, 24:00 Uhr, zugehen. Bitte richten Sie 

entsprechende Verlangen an die nachfolgende Adresse 

 

aap Implantate AG 

Vorstand 

„Hauptversammlung“ 

Lorenzweg 5 

D-12099 Berlin 

 

Die betreffenden Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 3 AktG nachzuweisen, dass sie seit 

mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die 

Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über das Ergänzungsverlangen halten. 

 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

 

Darüber hinaus hat jeder Aktionär das Recht, Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesordnung 

sowie zur Geschäftsordnung in der Hauptversammlung zu stellen, ohne dass es hierfür vor der Hauptver-

sammlung einer Ankündigung, Veröffentlichung oder sonstigen besonderen Handlung bedarf. 

 

Die Gesellschaft wird Gegenanträge im Sinne des § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge im Sinne des § 127 

AktG einschließlich des Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellung-

nahme der Verwaltung unter http://www.aap.de/de/investoren/hauptversammlung/ zugänglich machen, 

wenn sie der Aktionär spätestens bis zum 6. Juni 2019, 24:00 Uhr, der Gesellschaft an eine der nachfolgend 

genannten Adressen übersandt hat 

 

aap Implantate AG 

Investor Relations 

Lorenzweg 5 

D-12099 Berlin 

Telefax: +49 30 75 01 92 90 

E-Mail: f.franke@aap.de 

 

und die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht zur Zugänglichmachung gemäß § 126 AktG bzw. § 127 

AktG erfüllt sind. 

 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Aus-

kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung 

eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die 
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Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 

aap Implantate AG zu den mit ihr verbundenen Unternehmen sowie die Lage des aap-Konzerns und der in 

den aap-Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, ebenfalls unter der Voraussetzung, dass sie zur 

sachgerechten Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverwei-

gerungsrecht besteht. 

 

Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung 

 

Die Informationen und Unterlagen nach § 124a AktG können im Internet unter http://www.aap.de/de/in-

vestoren/hauptversammlung/ eingesehen und auf Wunsch heruntergeladen werden. Vollmachtsformulare 

werden den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte direkt übermittelt; eine Verpflichtung zur Verwen-

dung dieser von der Gesellschaft angebotenen Formulare besteht nicht. Sämtliche der Hauptversammlung 

gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen liegen in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. 

 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG kön-

nen ebenfalls im Internet unter http://www.aap.de/de/investoren/hauptversammlung/ eingesehen wer-

den. 

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

 

Zum Zeitpunkt der Einberufung betragen die Gesamtzahl der Aktien und die Gesamtzahl der Stimmrechte 

32.067.377. 

 

Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre 

 

Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Ak-

tiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutz-

gesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend 

erforderlich. Für die Verarbeitung ist die aap Implantate AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung. 

 

Die Dienstleister der Gesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt 

werden, erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung 

der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung 

der Gesellschaft. 

 

Aktionäre haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Lö-

schungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Datenüber-

tragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte können Aktionäre gegenüber der 

aap Implantate AG unentgeltlich über die E-Mail-Adresse:  
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datenschutz-aap@legitimis.com 

 

oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen: 

 

aap Implantate AG, Lorenzweg 5, 12099 Berlin 

 

Sie erreichen den externen Datenschutzbeauftragten unter: 

 

Dipl. WJur. Sebastian Feik, legitimis GmbH, Dellbrücker Straße 116, 51469 Bergisch Gladbach, Telefon: 

02202/289410E-Mail: datenschutz-aap@legitimis.com 

 

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 Datenschutz-

Grundverordnung zu. 

 

Weiterführende Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

http://www.aap.de/datenschutz zu finden. 

 

 

Berlin, im Mai 2019 

 

aap Implantate AG 

Der Vorstand 


